
 

 

 

 

Auszug aus dem Protokollbuch des Gemeinderates 
 

 

Geschlossene Sitzung vom 27. Mai 2013 

 

Anwesend: Friedhelm WIRTZ - Bürgermeister – Vorsitzender; 
HEINZIUS, REUTER, Herbert RAUW und COLLAS - Schöffen; 

Heribert STOFFELS, ADAMS, MIESEN (der nach Punkt 22 der öffentlichen Sitzung 
erscheint), Anita JOST, SCHMITT, Rainer STOFFELS, Viviane JOST, FAYMONVILLE, 
HEINERS, PALM und PFLIPS - Ratsmitglieder; 
ROTH - Gemeindesekretär. 

Entschuldigt: Matteo RAUW – Ratsmitglied. 

 
Punkt 5.       ABWASSERSANIERUNG: Einführung einer Prämie der Gemeinde BÜLLINGEN für die Installation von 

individuellen von der Wallonischen Region zugelassenen Klärsystemen (D.K.Nr. 485.22 und 851)(GR 
27.05.2013 BA+FD zA, zK: E) 

Überarbeiteter Beschlussentwurf aufgrund der Umweltkommission vom 13.05.2013 

DER RAT; 
Aufgrund des Wassergesetzbuches der Wallonischen Region (Code de l’eau); 

In Erwägung, dass ein Großteil der Gemeinde im Naturpark HOHES VENN-EIFEL liegt; 

In Erwägung, dass zahlreiche Bäche und Flussläufe ihren Ursprung auf dem Gebiet der Gemeinde BÜLLINGEN 

haben und die Reinhaltung dieser Wasserläufe für die Gemeinde, in der sie entspringen, nicht nur 

gesetzliche Pflicht ist, sondern eine der prioritären Zielsetzungen sein sollte; 

Auf Grund des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 10.11.2005 über die Genehmigung des Projektes 

zur Abwasserreinigung des Zwischeneinzugsgebiets der Mosel (PASH Mosel); 

Auf Grund des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 22.12.2005 über die Genehmigung des Projektes 

zur Abwasserreinigung des Zwischeneinzugsgebiets der Amel (PASH Amel); 

Aufgrund der Abwasserverordnung der Gemeinde; 

In Erwägung, dass die bestehende Gesetzgebung in Sachen Abwassersanierung den Einbau konformer bzw. 

zugelassener individueller Klärsysteme im autonomen Sanierungsgebiet vorschreibt; 

In Erwägung, dass im Sinne des Umweltschutzes der Einbau zugelassener Klärsysteme verstärkt gefördert 

werden sollte; 

Aufgrund der Anregungen der Örtlichen Kommission für Ländliche Entwicklung (ÖKLE); 

In Erwägung, dass neben der finanziellen Unterstützung der Wallonischen Region eine zusätzliche Prämie 

der Gemeinde den Anreiz zum Einbau individueller Klärsysteme erhöhen dürfte; 

Auf Vorschlag des Gemeindekollegiums und der Umweltkommission; 

Auf Grund des Artikel L1122-30 des Kodex der lokalen Demokratie und der Dezentralisierung; 

BESCHLIESST einstimmig: 

Artikel 1. Für den Einbau zugelassener individueller Klärsysteme wird eine Gemeinde-Prämie gewährt, 

die auf 1.000,00 € festgelegt wird; diese Prämie gilt für Klärsysteme mit einer Kapazität von 1 – 5 

Einwohnergleichwerten; für Klärsysteme in Gebäuden nicht gewerblicher Nutzung oder Zweckbestimmung 

mit größerer Kapazität wird für jeden weiteren Einwohnergleichwert eine zusätzliche Prämie von 100,00 

€ gewährt; 

Artikel 2. Als zugelassene Klärsysteme gelten nur die Klärsysteme, die in der Liste der durch die 

Wallonischen Region zugelassenen Klärsysteme aufgeführt sind und deren ordnungsgemäßer Einbau durch 

eine Bescheinigung der A.I.D.E. bestätigt wird; berücksichtigt werden alle Bescheinigungen, die 

rückwirkend ab dem 01.01.2013 ausgestellt wurden; 

Artikel 3. Die Auszahlung der Prämie erfolgt nach Vorlage der AIDE-Bescheinigung und der entsprechenden 

Rechnungen und Zahlungsbelege; 

Artikel 4. Die Prämie gilt sowohl für Neubauten als auch für bestehende Gebäude innerhalb des autonomen 

Sanierungsgebiets und im Falle eines genehmigten Abweichungsantrags im kollektiven Sanierungsgebiet 

in der Gemeinde Büllingen und ist mit anderen Prämien (z.B. Wallonische Region) kumulierbar; 

Artikel 5. Die Auszahlung der Prämie erfolgt unter der Voraussetzung, dass unter dem entsprechenden 

Haushaltsartikel noch genügend Mittel vorrätig sind; 

Artikel 6. Vorliegende Beschlussfassung wird der Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft zwecks 

Ausübung der allgemeinen Aufsicht zugestellt. 

Artikel 7. Das Kollegium wird mit der Ausführung der vorliegenden Beschlussfassung beauftragt. 

 

Für gleich lautenden Auszug: 

Büllingen, den 20.08.2021 

Namens des Rates: 

 
 

 

Die Generaldirektorin, Der Bürgermeister, 

Julia KEIFENS. Friedhelm WIRTZ. 


